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Sitzung vom 12. März 2026 
 
Geschäfts-Nr. 2025-323 

 
Beschluss Nr. 2026-60 
 
15 Gemeindebehörden 
15.01 Vorschriften, Verträge, Kreisschreiben 
 Revision Entschädigungsverordnung per 01.07.2026, Verabschiedung zu-

handen der Gemeindeversammlung 
 

Weisung 
 
1. Ausgangslage 
 
Die Entschädigungsverordnung wurde mit Gemeindeversammlungsbeschluss Nr. 2018-60 am 
18. Juni 2018 rückwirkend auf Beginn der Amtsperiode 2018 – 2022 per 1. Juli 2018 letztmals 
überarbeitet. 
 
Im Jahre 2018 wurden minime Anpassungen in der Entschädigungsverordnung vorgenom-
men. Die Behördenentschädigungen wurden seit der Gemeindeversammlung vom 27. März 
2002 nicht mehr angepasst, weshalb der Aufbau der Entschädigungen generell überdenkt 
werden soll. 
 
2. Erwägungen 
 
In der Diskussion anlässlich der Strategiesitzung vom 19. Februar 2026 (Beschluss Nr. 
2026-28) war sich der Gemeinderat einig, per Legislatur 2026 - 2030 von der Entschädigung 
und der Auszahlung von Sitzungsgelder wegzukommen und stattdessen eine Pauschalent-
schädigung mit integriertem Sitzungsgeld auszurichten. Alle Behörden und Kommissionen 
wurden dabei minimal erhöht. 
 
Ausserdem ergeben sich weitere Anpassungen und betreffen folgende Artikel: 
 
Artikel 3 Behörden 
Generell wurde der zusätzlich zu verteilende Gesamtbetrag in den Behörden und Kommissio-
nen gestrichen. 
 
Artikel 4 Taggelder (ehemals Tag- und Sitzungsgelder) 
Zusätzlich können Taggelder für die Teilnahme an Tagungen, Konferenzen, Fachkursen, Aus-
bildungen, usw. von mehr als 4 Stunden Dauer geltend gemacht werden. 
 
Artikel 8 Versicherungen, Abschnitt Pensionskasse 
Der Artikel wird den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 
 
Weiter sind einzelne redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 
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3. Empfehlung 
 
Der Gemeinderat Zell empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Revision der Entschädi-
gungsverordnung per 1. Juli 2026 zu genehmigen. 
 
 

Beschluss: 
 
 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Die revidierte Entschädigungsverordnung der Gemeinde Zell wird genehmigt und per 

1. Juli 2026 in Kraft gesetzt. 

2. IDG-Status: Dieser Beschluss ist öffentlich. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug per E-Mail an: 

3.1 Rechnungsprüfungskommission Zell, Präsident Michael Stahel 
3.2 Gemeinderatsmitglieder 
3.3 Abteilungsleitende 
3.4 Bereichsleitende 
3.5 Behörden- und Kommissionssekretariate 
3.6 Besoldungswesen 
3.7 Vorarchiv Gemeinderatskanzlei 

 
 

 
 G E M E I N D E R A T  Z E L L  
 
 
 
 Regula Ehrismann Claudia Oswald 
 Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 

 
 
 
Versandt: 17. März 2026 
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